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§ 82 K-SchG Schulversuche zur
Erprobung von

Unterrichtszeitregelungen

K-SchG - Karntner Schulgesetz - K-SchG

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 14.01.2026

Zur Erprobung von Unterrichtszeitregelungen kdnnen Schulversuche durchgefihrt werden, bei denen von den
Bestimmungen dieses Abschnittes abgewichen wird. Die Anzahl der Klassen an Pflichtschulen, an denen solche
Schulversuche durchgefihrt werden, darf 5 vH der Anzahl der Klassen an gleichartigen Pflichtschulen in Karnten nicht
Ubersteigen. Derartige Schulversuche durfen nur soweit durchgefihrt werden, als dadurch in die Vollziehung des
Bundes fallende Angelegenheiten nicht bertuhrt werden..

In Kraft seit 01.09.2018 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 82 K-SchG Schulversuche zur Erprobung von Unterrichtszeitregelungen
	K-SchG - Kärntner Schulgesetz - K-SchG


